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RS OGH 1984/9/18 5Ob19/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1984

Norm

MRG §44 Abs2

Rechtssatz

Der Zweck der in § 44 Abs 2 MRG getro3enen Übergangsregelung ist, sozial gerechte Wohnungspreise sicherzustellen

sowie die schrittweise und bestmögliche Angleichung der bestehenden Altmietverträge an die im 1.Hauptstück des

MRG getroffene Neuordnung herbeizuführen.
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